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IM RAT DER STADT HAGEN
Herrn Oberbürgermeister
Peter Demnitz

- im Hause -













27.05.2008
Sehr geehrter Herr Demnitz,

wir bitten Sie, zum TOP I.5.4. „Konsolidierung des städtischen Haushalts – Erstes Sparpaket“ in der Sitzung des Rates am  29.05.2008 gem. § 16 (1) GeschO, folgende Anfragen / Änderungsanträge aufzunehmen:

Ergänzende Informationen bzw. Änderungsanträge zum Ersten Sparpaket
Begründung:

Da durch die Verweigerung einer sachgerechten Vorberatung in den Fachausschüssen weder Informationsfragen aus den Fraktionen geklärt werden können, noch Änderungsanträge bzw. alternative Maßnahmenvorschläge rechtzeitig vor der Abschlussberatung des Sparpakets am 19./20.06. eingespeist werden sollen, sehen wir keine andere Möglichkeit, als dies bei der Einbringung einzufordern. Insbesondere Änderungsvorschläge, die zu einzelnen Maßnahmen aus der Politik eingebracht werden, können, wenn sie am 19.06. erstmals bekannt werden, weder von den Fraktionen vorberaten noch von der Verwaltung auf Umsetzbarkeit und Konsequenzen geprüft werden. 
Wir stellen daher zu den für uns noch fragwürdigen Einzelmaßnahmen im Folgenden eine Reihe von Fragen, zu denen wir bis zur Fraktionssitzung am 16.06. rechtzeitig vor der Abschlussberatung Antworten bzw. Stellungnahmen der Verwaltung erwarten. 

Zu einzelnen Maßnahmenvorschlägen stellen wir auch Änderungsanträge, die wir unter dem jeweiligen Punkt mitzuberaten bitten.

Die Reihenfolge orientiert sich an der Nummerierung der Maßnahmenvorschläge in der Vorlage 0450/2008.
Ergänzungsantrag zum Beschlussvorschlag der Gesamtvorlage

Der erste Satz wird wie folgt geändert:

„Der Rat beschließt die Maßnahmenvorschläge des anliegend beigefügten ersten Sparpakets gemäß dem Abstimmungsergebnis zum jeweiligen Maßnahmenvorschlag.“

Begründung:

Das auf jedem Maßnahmenvorschlag vorhandene Eintragsfeld zum Abstimmungsergebnis suggeriert auf den ersten Blick, es werde schon so verfahren wie oben vorgeschlagen. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag lässt sich jedoch auch so lesen, dass mit einer Zustimmung jede Maßnahme genau wie vorgeschlagen beschlossen wird, ohne dass das Ergebnis der Einzelabstimmung Berücksichtigung findet. Dies muss so klar formuliert sein, dass hier kein Zweifel über das Vorgehen bleibt; sonst könnte man sich die aufwändige Einzelberatung ja gleich ersparen.

Generelle Nachfragen:

1. Über alle Ämter und Fachbereiche hinweg enthält das Sparpaket die 10%ige Kürzung der freiwilligen Leistungen, die am 14.06.2007 mit dem Haushalt beschlossen wurde. Nirgendwo werden die Konsequenzen und Auswirkungen dieses Beschlusses dargestellt. Da die Sparvorgabe seit fast einem Jahr umgesetzt wird, müssten verwaltungsübergreifend Erfahrungen vorliegen. Welche Auswirkungen hatte die 10%ige Kürzung, und in welchen Bereichen ist es zum erkennbaren Abbau von Standards gekommen? In welchen Bereichen wurden Leistungen eingeschränkt, die sich unmittelbar auf die BürgerInnen auswirken?

2. Über alle Ämter und Fachbereiche hinweg enthält das Sparpaket die Personaleinsparungen aufgrund der im TvöD vereinbarten Arbeitszeitverlängerungen. Wie werden diese Stellenfortfälle praktisch realisiert? Wie ist sichergestellt, dass es sich hier nicht nur um eine rein rechnerische Größenordnung handelt?

3. Über alle Dezernate hinweg enthält das Sparpaket eine Reihe von Stellenstreichungen, die ganz überwiegend in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters liegen sollen. In einigen Fällen haben Ämter Stellungnahmen angefügt, welche Effekte diese Personaleinsparungen auf die städtische Leistungserfüllung haben werden; auch in den übrigen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen nicht ohne Folgen für Bearbeitungszeiten, work flow und Wahrnehmung städtischer Aufgaben insgesamt sind. Impliziert die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters für diese Entscheidungen auch, dass Standards städtischer Aufgabenerfüllung bzw. Entscheidungen über kommunale Aufgaben der politischen Beratung zukünftig entzogen sind? Besteht hier nicht zumindest eine Berichtspflicht, die nicht nur die personalwirtschaftlichen Entscheidungen sondern auch deren Effekte umfassen muss?

Nr. OB-04 
Senkung des Zuschusses für Städtepartnerschaften

Frage:



1. Wie und wofür wurden die Zuschüsse an den Städtepartnerschaftsverein bisher verausgabt?

2. Verfügt der Städtepartnerschaftsverein über einen Etat, dessen Gesamtsumme den städtischen Zuschuss signifikant übersteigt?

3. Welche Auswirkungen hat die Zuschusskürzung, und wie nimmt der Verein dazu Stellung?

Nr. OB-05
Stadtwerbung / Hagen Touristik / Marketingverein

Antrag:


Eine Beschlussfassung über diesen Punkt wird zurückgestellt, bis die zur Zeit in Erarbeitung befindlichen Konzepte zur Neustrukturierung und Zusammenfassung aller in Hagen mit Aufgaben des Stadtmarketings befassten Institutionen vorgelegt und diskutiert worden sind. 

Begründung: 
Reformbedarf und Synergiepotential der verschiedenen Akteure im Bereich Stadtmarketing und Tourismus sind unbestritten und erkannt. Daher sind von verschiedener Seite Überlegungen zur Strukturveränderung in Arbeit, die es abzuwarten und zu bewerten gilt, bevor mit einem Pauschalbeschluss Fakten geschaffen werden.
Nr. OB-12
Austritt RVR

Antrag:

Im Beschlussvorschlag wird zwischen Satz 1 und Satz 2 folgende Formulierung neu eingefügt:
„Diese Vorlage soll Aussagen über das Für und Wider der RVR-Mitgliedschaft, den Ertrag für die Stadt Hagen in Vergangenheit und Gegenwart sowie über die voraussichtlichen Folgen eines RVR-Austritts enthalten. Zu diesen Themen soll zur Entscheidungssitzung des Rates auch eine Stellungnahme des RVR vorgelegt werden.“

Begründung:

Für eine sachgerechte Entscheidung über Verbleib oder Ausscheiden aus einem regionalen Zusammenschluss, dem die Stadt Hagen seit den 1920er Jahren angehört, fehlt zur Zeit eine hinreichende Informationsgrundlage. Es ist angesichts der Hagener Haushaltslage ausdrücklich richtig, auch über Mitgliedschaften nachzudenken, die in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr regelmäßig in Frage gestellt und neu legitimiert wurden, da sie durch ihre lange Dauer zur gefühlten Selbstverständlichkeit geworden sind. Wenn auf Nachfrage niemand ad hoc darstellen kann, welchen Nutzen Hagens Mitgliedschaft hat, ist das ein klares Indiz, dass hier nachgehakt werden muss, bedeutet aber noch nicht zwangsläufig, dass es keinen gibt. Wir halten es für erforderlich, dies vor einer endgültigen Entscheidung noch einmal bei beiden Seiten – der Stadt Hagen und dem RVR – abzufragen.   
Nr. OB-BC-04
Reduzierung Liniennetz der Hagener Straßenbahn AG

Antrag:

Über weitere Kürzungen im ÖPNV-Netz wird erst entschieden, wenn ein Erfahrungsbericht über die Auswirkungen der jüngsten Fahrplanumstellung (Maßnahme Nr. OB-BC-03) auf die Fahrleistung, die Auslastung und die Kundenreaktionen vorliegt. Ein  solcher Bericht ist spätestens ein halbes Jahr nach Inkrafttreten der Fahrplanänderung einzuholen.
Begründung:

Schon die jüngst vollzogene Einsparung durch eine Neustrukturierung des Fahrplans ist mit der in Vorschlag OB-BC-03 dargestellten Konsequenz „Interne Auswirkungen mit geringem Einfluss auf das ÖPNV-Angebot“ nur unzureichend beschrieben. Es herrscht im Unternehmen die Hoffnung vor, dass sich die Änderungen nur gering auswirken; sicher sagen kann das ohne Evaluation jedoch niemand. 

Es ist daher in hohem Maße unverantwortlich, weitere gravierende Einschränkungen im ÖPNV-Angebot zu fordern, bevor man weiß, ob die zuletzt beschlossenen nicht vielleicht schon die Kunden nachhaltig verschrecken. Hier sollte zumindest auf einer ausreichenden Informationsgrundlage beschlossen werden.

Nr.OB-BC-05
Zuschussminimierung Stadthalle

Frage:

Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.

Nr. OB-BC-06
Sparkassenspende

Antrag 1:

Der Gewährträger Stadt Hagen erwartet vom Beginn des Jahres 2008 eine „Spendenquote“ von 4,0 %  auf das ausgewiesene Kernkapital.

Bei dem derzeitigen Kernkapital von 170,2 Mio € entspricht dies einer Spendenleistung von 6,8 Mio € und damit einem Konsolidierungspotential von (6,8 – 1,52 = ) 5,28 Mio  € im Jahre 2008.  

Begründung:

Die Sparkasse Hagen versorgt (entsprechend ihrer Aufgabenstellung und ihres Gründungszweckes) die Wirtschaft und die Bürger der Region mit Geldmitteln (Krediten). Darüber hinaus fördert sie im Rahmen ihres (erwarteten) kommunalen Engagements  kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten der Bürger der Region im Rahmen von „Spenden“. 

Während an anderer Stelle (Ausschüttung SEWAG) selbst bei Unternehmen über erhöhte Ausschüttungen gesprochen wird, an denen die Stadt Hagen nur als Minderheit beteiligt ist, wird die gängige Praxis weitergeführt, die Abführungen der Sparkasse, die zu 100% kommunal ist, als „Spende“ in einer vom Unternehmen selbst definierten Höhe leisten. 

Das Spendenvolumen der Sparkasse Hagen betrug im Jahre 2007 für die genannten Zwecke insgesamt 1,52 Mio. €  Dies entspricht bei einem ausgewiesenen Kernkapital von 170,2 Mio. € einer „Spendenquote“ von 0,88 % .

Bei einem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 9,8 Mio. € im Jahr 2007 werden somit lediglich 15,3 % des Jahresgewinns für freiwillige Aufgaben verwendet, die dem 100 % - Gewährträger Stadt Hagen obliegen. 85 % des Jahresgewinns werden hingegen dem Kernkapital bzw. der (gesetzlich vorgegebenen) Risikovorsorge der Sparkasse zugeschlagen.

Die gesetzlich geforderte Mindestquote zur Risikovorsorge der Sparkassen (Eigenmittel im Verhältnis zu den gewichteten Risikoaktiva/Marktrisikopositionen der Sparkasse) beträgt z. Z. 8 %. Die Sparkasse Hagen erreicht aktuell eine Quote von 14,1 % und liegt damit deutlich über dem geforderten Limit.  

Vor dem Hintergrund dieser vorrangig am Standort Hagen erwirtschafteten soliden Finanzausstattung der Sparkasse einerseits und der mehr als prekären HH-Lage des 100 % -Gewährträgers Stadt Hagen wird von der Sparkasse Hagen ein deutlich höheres kommunales Engagement erwartet. Die „Spendenquote“ muss sich zukünftig im Rahmen angemessener (marktüblicher) „Kapitalverzinsung“ bewegen.

Antrag 2:

Im Falle einer Änderungen des Sparkassengesetzes, die die jährliche „Spende“ in eine normale Zuführung an den Haushalt verwandelt, ist mit der Aufsichtsbehörde soweit möglich auszuverhandeln, dass die abgeführten Gelder mit den gleichen Zweckbindungen verwandt werden dürfen wie bisher.
Begründung:

Die Sparkassen-„Spende“ ist traditionell ein wichtiger Beitrag zu kulturellen und karitativen Zwecken, die die Stadt aus eigenen Mitteln nicht hinreichend bezuschussen kann. Wenn eine gesetzliche Regelung demnächst vorsieht, dass die abgeführten Mittel stattdessen im Haushaltsloch verschwinden, weil ihre Verwendung den gleichen Restriktionen bezüglich freiwilliger Leistungen unterliegen wie der Gesamthaushalt, sind wichtige kommunale Angebote gefährdet. 

Da dieses Problem in fast allen Kommunen auftreten wird, stehen u.E. die Chancen nicht schlecht, dass für die Abführungen der Sparkassen landesweit eine andere Regelung gefunden werden kann. 

Nr. OB-BC-08
Gewässerunterhaltungsgebühr erheben


Frage:

1. In welchen Kommunen ist eine derartige Gebührensatzung gerichtlich unstrittig in Kraft? 

2. Welche Erfahrungen liegen in den Gemeinden vor, die eine derartige Gebührensatzung schon eingeführt haben bzw. einführen wollten?

3. Soll die Gewässerunterhaltungsgebühr von privaten Grundstückseigentümern erhoben werden, auf deren Grundstück unmittelbar ein Teil eines Fließgewässers verläuft, oder ist eine pauschale Umlage auf alle Hagener Grundstückseigentümer beabsichtigt?

4. Ist es realistisch, dass sich das Beitreiben dieser neuen Gebühr angesichts des absehbar hohen Verwaltungsaufwandes rechnet?

5. Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, auf der Basis der bestehenden Gesetzgebung die Kosten für den Gewässerausbau schon jetzt weitestgehend über die Abwassersatzung beizutreiben?

Nr. OB-BC-09
Erhöhung der Ausschüttung der SEWAG

Frage:


1. Wenn die Ausschüttung an die Stadt Hagen erhöht würde, erhöhen sich auch die Ausschüttungen an die übrigen Anteilseigner. Welche Auswirkungen hat das auf die Ertragssituation der SEWAG?

2. Als „Konsequenzen und Auswirkungen“ aus diesem Vorschlag nennt die Vorlage nur die erwünschte Zuschussminderung an die HVG. Welche Konsequenzen und Auswirkungen nennt das Unternehmen selbst zur Umsetzung dieser Maßnahme?

3. Auf welche Weise sollen die Mittel für die erhöhten Ausschüttungen durch die SEWAG erwirtschaftet werden?

4. Ist bei dem Vorschlag berücksichtigt worden, dass ein aktuelles BGH-Urteil kategorisch Preiserhöhungen von Energieunternehmen ausschließt, die nur zur Finanzierung erhöhter Ausschüttungen an die Anteilseigner dienen?
5. Ist es angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat, die eine Unterstützung dieses Hagener Anliegens eher unwahrscheinlich machen, nicht absehbar unrealistisch, diese Einnahmeerhöhung als Bestandteil eines seriösen Konsolidierungspakets einzurechnen? 

Nr. 20-01
Erhöhung der Gewerbesteuer

Frage:
Ist bei der angenommenen Einnahmeerwartung eingerechnet, dass ein höheres Gewerbesteueraufkommen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat, 

und wie wirkt sich das aus?

Nr. 20-05
Abbau Zuschuss Toilettenanlagen

Antrag:

Wenn eine Überführung der Toilettenanlagen in private Trägerschaft nach entsprechenden Verhandlungen definitiv nicht gelingen sollte, ist das Thema vor einer endgültigen Schließung noch einmal politisch zu beraten. Es ist zu überprüfen, ob zur Aufrechterhaltung dieser Anlagen nicht auch Mittel der Bezirksvertretungen eingesetzt werden können. 

Begründung:

Die Vorhaltung öffentlicher Toilettenanlagen an zentralen Stellen ist ein wesentlicher Beitrag zur Stadtsauberkeit und auch zur Aufenthaltsqualität in einer Stadt, die ihren urbanen Anspruch noch nicht völlig aufgegeben hat. Hagen war hier bislang schon stark defizitär. Eine völlige Aufgabe dieses Angebots sollte politisch legitimiert und verantwortet werden.  Es ist nicht nachzuvollziehen, dass ein derartiger Eingriff in kommunale Standards ausschließlich durch Verwaltungsentscheidung getroffen werden soll.

Nr. 41-02
Streichung Zuschuss Schloss Hohenlimburg
Antrag:

Der Zuschuss zum Schloss Hohenlimburg wird nicht gestrichen, sondern über 3 Jahre auf einen Sockelbetrag von jährlich 10.000 € zurückgefahren. Bedingung für die Aufrechterhaltung eines städtischen Zuschusses ist die Vorlage eines regelmäßigen transparenten und korrekten Rechenschaftsberichts nach Vorgabe der Stadtverwaltung über die Mittelverwendung, analog zu den Berichten der freien Kulturzentren, die städtische Förderung erhalten.
Begründung:

Das Schloss Hohenlimburg ist ein touristischer und identifikatorischer Leuchtturm für die gesamte Stadt Hagen. Angesichts des hohen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwands besteht durchaus das Risiko, dass diese Einrichtung der Öffentlichkeit zukünftig nicht mehr zugänglich sein könnte, wenn nicht ein Mindestmaß an kommunaler Beteiligung für den Betreiber erkennbar bleibt. Allerdings muss angesichts der Haushaltssituation auch dem Schlossbetreiber deutlich gemacht werden, dass kein weiteres städtisches Engagement darüber hinaus mehr erwartet werden kann.
Nr. 41-03
Aufgabe des Ernst-Meister-Preises

Antrag:

Der Ernst-Meister-Preis wird als städtischer Kulturpreis beibehalten. Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung werden auf die Hälfte des bisherigen Betrages festgesetzt.

Begründung:

Auf Sponsoring-Basis kann die Preisverleihung nur fortgesetzt werden, wenn es den Preis nominell noch gibt. Die Verleihung unter städtischer Schirmherrschaft ist dabei wichtig, denn der „offizielle“ Charakter des Preises verleiht diesem das Prestige, das für die PreisträgerInnen i.d.R. wichtiger ist als das damit verbundene Preisgeld. 

Nr. 45-03
Aufgabe des Karl-Ernst-Osthaus-Preises

Antrag:

Der Karl-Ernst-Osthaus-Preis wird als städtischer Kulturpreis beibehalten. Preisgeld und Mittel für Ausschreibung und Verleihung werden auf die Hälfte des bisherigen Betrages festgesetzt.

Begründung:

Auf Sponsoring-Basis kann die Preisverleihung nur fortgesetzt werden, wenn es den Preis nominell noch gibt. Die Verleihung unter städtischer Schirmherrschaft ist dabei wichtig, denn der „offizielle“ Charakter des Preises verleiht diesem das Prestige, das für die PreisträgerInnen i.d.R. wichtiger ist als das damit verbundene Preisgeld. 

Nr. 45-05
Aufgabe des Europäischen Schaufenstermuseums
Frage:

Zur Zeit ist das Europäische Schaufenstermuseum in der Hochstraße 71 auf der gleichen Ebene wie der Ernst-Meister-Raum und das Christian-Rohlfs-Kabinett untergebracht. Ist die Aufgabe dieser Ausstellungsräume ebenfalls angedacht, oder wie sonst soll der als Konsequenz angekündigte Verzicht auf zusätzliches Aufsichtspersonal realisiert werden?
Antrag: 

Vor einer Entscheidung über die Schließung des Europäischen Schaufenstermuseums soll über Möglichkeiten der Überführung in eine andere Trägerschaft gesprochen werden. Ein naheliegender Adressat für eine solche Anfrage wäre der Einzelhandelsverband.

Begründung:

Das Europäische Schaufenstermuseum ist ein europaweites Alleinstellungsmerkmal in Hagen, das mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand betrieben wird. Bevor ein in der Kosten-Nutzen-Relation so günstiges Angebot weggekürzt wird, sollte ernsthaft über alternative Möglichkeiten des Erhalts nachgedacht werden.

Nr. 45-06
Übergang des Hohenhofs an einen geeigneten Träger

Frage:

1. Ist es richtig, dass es im Verkaufsvertrag, den die Erben von Karl Ernst Osthaus mit der Stadt Hagen geschlossen haben, bestimmt wird, dass die Stadt Hagen verpflichtet ist, den Hohenhof als „Gesamtkunstwerk“ zu erhalten? 

2. Wenn ja, fühlt sich die Stadt an diese Bestimmung noch gebunden?

3. Was passiert, wenn sich kein „geeigneter Träger“ findet?
4. Gibt es schon Interessenten?

Nr. 46-02
Auflösung des Balletts (alternativ: Bildung einer Theatergenossenschaft)
Antrag: 

Der letzte Satz des Beschlussvorschlags wird wie folgt geändert:

„Ein tragfähiges Modell muss bis zum 30.06.2010 vorliegen.“

Begründung:

Die grüne Fraktion votiert ausdrücklich gegen einen Automatismus, der auf die Streichung des Balletts hinausläuft, wenn kein neues Betriebsmodell gefunden wird. Dies würde die im Actori-Gutachten deutlich herausgearbeitete Abwärtsspirale in Gang setzen, die ein endgültiges Ende des Hagener Theaters absehbar machen würde.

Auch wenn eine Mehrheit diesen Automatismus im letzten Satz mittragen sollte, halten wir aber überdies unseren Antrag auf Verlängerung der Frist zur Ausarbeitung des Modells aufrecht. Grund ist der weite Auslegungsspielraum der vorliegenden Beschlussformulierung  „tragfähiges Modell“: 
Innerhalb eines Jahres kann es vielleicht gelingen, die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine Genossenschaft oder eine andere Betriebsform mit externen Beteiligten zu erarbeiten. Tragfähig ist so ein Modell aber erst, wenn auch absehbar ist, dass Genossen bzw. Kapitalgeber in Aussicht stehen. Diese einzuwerben und für die Teilnahme zu begeistern ist u.E. erst nach Vorliegen des Betriebsmodells realistisch und wird kaum parallel zu leisten sein. Dafür ist die Zeit zu knapp.
Bliebe der Beschluss, wie ihn die Vorlage formuliert, könnte das im Extremfall zur Folge haben, dass zwar im September 2009 ein theoretisch tragfähiges Modell vorliegt, das sich aber dem Vorwurf aussetzen würde, es stünden ja noch keine Genossen oder Anteilseigner bereit, um die praktische Tragfähigkeit der neuen Betriebsform zu erweisen. Es würde also – je nach parteipolitischer Wertschätzung des Theatererhalts – fast zwangsläufig zu einer Debatte kommen, ob der Auftrag abgearbeitet ist oder nicht.

Daher ist es sinnvoller, klar zu definieren, dass innerhalb des Zeitraums zur Modellfindung die Tragfähigkeit sowohl durch die Ausarbeitung einer rechtssicheren Betriebsform als auch durch Einwerbung von Genossen, Anteilseignern oder Kapitalgebern erreicht werden soll. Dafür ist ein Jahr aber zu knapp. 
Unserer Meinung nach wäre ein zweischrittiges Verfahren anzustreben: Die alte Zielmarke 30.06.2009 kann die „deadline“ zur Vorlage eines theoretisch tragfähigen Betriebsmodells sein, das in einem Zwischenbericht vorgestellt und danach Gegenstand einer Marketingkampagne wird, die dann bis zum 30.06.2010 die externen Beteiligten zusammenbringen soll. 

Nr. 40-01
Streichung der Zuschüsse für Landschulheime
Frage:

1. Gibt es Überlegungen für eine Nutzung bzw. Vermarktung der Schullandheime auch während der Schulferien?

2. Wie ist die Belegung durch Schulen aus anderen Gemeinden?

Antrag:


Der Zuschuss für Landschulheime wird nicht gestrichen, sondern über 10 Jahre auf einen Sockelbetrag von 50% der heutigen Zuschusssumme zurückgeführt. Nach fünf Jahren ist von den Trägervereinen ein Erfahrungsbericht einzuholen.

Begründung:

Die Funktion der Landschulheime als außerschulischer Lernort lässt sich nicht sinnvoll durch Angebote wie z.B. Aufenthalt in Jugendherbergen substituieren. Ein Basisangebot sollte daher erhalten bleiben.

Nr. 40-03
Reduzierung von Schulräumen
Frage:

1. Wie erklärt sich die angestrebte Einsparsumme, und auf welche Weise wurde sie mit welcher Methode ermittelt?

2. Welche Kriterien werden bei der Entscheidung über Schulschließungen zugrunde gelegt, und wie werden diese Kriterien gewichtet?

3. In welcher Weise sind inhaltliche Kriterien wie Schulprofil und Schulprogramm berücksichtigt worden?
4. In welcher Weise ist berücksichtigt worden, welche Schulen auf den Ganztagsbetrieb umstellen wollen?
5. In welcher Weise sind Faktoren der örtlichen Infrastruktur wie z.B. das Pausenumfeld oder hinreichend  Raum für betreute Mittagszeit berücksichtigt worden?
6. Welche inhaltliche Schulentwicklungsplanung folgt aus dem angestrebten Schließungskonzept?
Nr. 43-02
Auflösung der Büchereizweigstellen Haspe und Hohenlimburg
Antrag:

Aus dem Alternativen Beschlussvorschlag der Verwaltung ist der Punkt c) zu streichen.

Sollte dies nicht mehrheitsfähig sein, bitten wir um getrennte Abstimmung dieses Punktes.

Begründung:

Angesichts der PISA-Ergebnisse zur Lesekompetenz und den lautstarken Bekenntnissen der Landesregierung zur Stärkung der Stadtbüchereien verbieten sich weitere Zweigstellenschließungen. Dass die Stadt arm ist, darf nicht ernsthaft zu Lasten der Alphabetisierung der Bevölkerung gehen.

Nr. 52-03
Abbau von Sportplätzen

Frage:

Im Einsparvorschlag werden unter Verweis auf die demografische Entwicklung recht apodiktisch 5 Sportplätze benannt, die angeblich sinnvoll aufzugeben sind. 

1. Aufgrund welcher inhaltlichen Überlegungen sind genau diese Sportflächen vorgeschlagen worden?

2. Spielten dabei demografische und sozialstrukturelle Angaben über die jeweiligen Einzugsbereiche eine Rolle, oder folgen die Vorschläge vor allem dem erwarteten Vermarktungserlös?
3. Wie erklären sich die unterschiedlichen Auffassungen von GWH und Sportamt bezüglich der Unterhaltungskosten?

Nr. 52-04
Reduktion Investitionskostenzuschuss für vereinseigene Sportanlagen
Frage:

1. Welche Vereine haben in den vergangenen fünf Jahren Mittel aus diesem Zuschusstopf erhalten?

2. Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.


Nr. 52-05
Reduktion des Zuschusses Unterhaltung vereinseigener Anlagen

Frage:

1. Welche Vereine haben in den vergangenen fünf Jahren regelmäßig oder einmalig Mittel aus diesem Zuschusstopf erhalten?
2. Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern.
Nr. 55-05
Kündigung der Voerder Str. 33

Frage:

Ist die Einwilligung der HGW in die Kündigung mittlerweile gesichert, oder gibt es diesbezüglich Signale?

Nr. 18-01
Abbau freiwilliger Zulagen
Frage:

Die verschiedenen in der Vorlage genannten Zulagen sind uns inhaltlich nicht bekannt. Wofür werden sie an wen gezahlt, und wann wurde das jeweils vereinbart?

Nr. 31-01
Schließung Bürgeramt Dahl

Frage:

Wurden im Zuge der Überlegungen zur Schließung von Bürgerämtern organisatorische Alternativen geprüft, z.B. rotierende Öffnungszeiten in den dezentralen Bürgerämtern mit „reisendem“ Personal oder Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Einzelhändlern im Bezirk, die z.B. im Sinne des „Dorflädchen“-Modells Formularservice oder einfache kommunale Dienstleistungen mit anbieten könnten? Gibt es Einschätzungen über die Machbarkeit und den Einspareffekt solcher Modelle?

Nr. 32-04
Verbessertes Einnahmenmanagement

Frage: 

1. Wir bitten um Erläuterung, wie ohne vermehrten Personaleinsatz so einfach 400.000 € zusätzlich erwirtschaftet werden können. Dies erscheint kaum glaublich und lässt die Frage offen, warum nicht längst so verfahren wird? 

2. Wie hoch sind die Einnahmen zur Zeit?
Nr. 37-02
Kostenersatz Brandmeldeanlagen
Frage:

Was ist mit „nicht bestimmungsgemäßem Auslösen einer Brandmeldeanlage“ gemeint? Geht es um mutwilliges Betätigen von Feuermeldern in Schulen oder Rauchen auf der Behördentoilette? Wer würde dann jeweils zur Kasse gebeten?
Nr. 53-01
Ersatzmaßnahmen HSK 2008

Zu Punkt 2: Einstellung der Zuschusszahlung Aidshilfe

Frage:

Das unter „Konsequenzen und Auswirkungen“ dem Gesundheitsamt zugeschriebene „Grundangebot zu AIDS-Prävention und -beratung“ besteht zur Zeit vor allem aus einer halben Stelle zur Durchführung des obligatorischen Aufklärungsgesprächs vor einem AIDS-Test. Gelegentliche Aufklärungstermine in Schulen werden von städtischer Seite zwar durchgeführt, aber in weit geringerem Umfang als durch die AIDS-Hilfe Hagen. Seit geraumer Zeit hat die AIDS-Hilfe das Angebot unterbreitet, neben ihrem breiten Präventions- und Betreuungsportfolio diese Detailaufgaben mit zu erledigen und das Gesundheitsamt an dieser Stelle zu entlasten. Warum ist dieser Vorschlag, der ebenfalls zu Einsparungen im Umfang einer halben Stelle führen würde, nicht in die politischen Beratungen eingespeist worden?

Antrag:

Das Grundangebot des Gesundheitsamtes zur AIDS-Prävention und –beratung ist soweit möglich an die AIDS-Hilfe Hagen zu übertragen. Der AIDS-Hilfe ist weiterhin ein Zuschuss zu zahlen, der den Kosten für die dadurch beim Gesundheitsamt einzusparende halbe Stelle entspricht. Die für die kommunale AIDS-Prävention bereitgestellten Landesmittel sind im gleichen Umfang an die AIDS-Hilfe Hagen weiterzuleiten, wie städtisches Engagement in diesem Arbeitsfeld wegfällt.
Begründung:

In den verschiedensten Aufgabenbereichen ist es zunehmend üblich, kommunale Aufgaben von privaten Trägern durchführen zu lassen. Im Sozialbereich ist dies weit verbreitet. Insofern verwundert es schon, wenn hier ein „Sparvorschlag“ unterbreitet wird, der einen privaten Träger existentiell gefährdet, welcher in erheblichem Umfang ehrenamtliche Mitarbeiter für eine Aufgabe gewinnt, die in öffentlicher Trägerschaft kaum in der gleichen Breite und Kompetenz wahrgenommen werden kann. Angesichts des Umstandes, dass praktisch der gleiche Einspareffekt, den man durch die Zuschussstreichung erreichen will, durch einen Stellenwegfall auf städtischer Seite zu erzielen ist – was zudem ein personalwirtschaftlich gewünschter Effekt wäre – , gibt es keinen Grund, eine funktionierende Institution wie die AIDS-Hilfe Hagen zu gefährden, die der Stadt zu gleichen Kosten eine bessere Aufgabenerfüllung sichert.
Nr. 54-01
Chemisches Untersuchungsamt: Aufgabenkonzentration / Einnahmeerhöhung

Frage:

Wird sich die Aufgabenerfüllung und die Prüfdichte durch die Maßnahme erkennbar verringern?

Nr. 69-02 und 69-03
Stellenstreichungen

Frage:

1. Um welche Stellen soll es sich handeln, und welche Aufgaben sollen dafür entfallen?

2. Warum gibt (es im Gegensatz zu den mittelfristig angestrebten 5 Stellenfortfällen der Maßnahme 69-05) keine Stellungnahme des Fachamtes?

3. Wieso werden ohne Ansehen der Inhalte, die bei 69 fast in Gänze im Bereich der Pflichtaufgaben liegen, Stellen nur deswegen zur Streichung vorgesehen, weil rechnerisch noch Ersatzmaßnahmen für weggebrochene KoMa-Potentiale fehlen? Macht es sich das Dezernat da nicht etwas zu einfach?

Nr. HABIT-01
Vertrieb des Rathauses 21

Frage:

Das „Rathaus 21“ hat sich schon in den vergangenen Jahren nicht als hinreichend marktgängig erwiesen, um signifikante Einnahmeverbesserungen beim HABIT zu erzeugen. Wie kommt die Annahme zustande, hier seien Erlöse in der genannten Größenordung zu erzielen?

Nr. VÜ-01
Zentrale Vergabestelle

Frage:

Das Konsolidierungspotential aus der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle wurde schon im Jahr 2007 in der Lenkungsgruppe als überwiegend wegbrechend gemeldet. Wie kommt die Annahme zustande, hier seien Einsparungen in der genannten Größenordung zu erzielen? 
Nr. 23-01
Entgelterhöhung für Postablagekästen

Antrag: 


Die Verwaltung wird bei der Neuverhandlung darauf achten, dass möglichst die vorhandene Dichte an Postablagekästen im Stadtgebiet erhalten wird.
Begründung:

In jüngster Zeit hat die Post eine Reihe von Briefkastenstandorten geschlossen. Es steht zu befürchten, dass bei einer Entgelterhöhung weitere Standorte gefährdet sind. Ein Briefkasten in der Nähe ist eine wünschenswerte Infrastruktur, die Menschen bei der Wahl des Wohnortes durchaus berücksichtigen.
Nr. 23-05
Projekt „Ruhrtal“ (25% Sachkosteneinsparung)

Frage:

1. Das Fachamt führt an, diese Reduzierung sei „kontraproduktiv“. Welche Folgen werden konkret befürchtet?
2. Welche positiven Effekte ergeben sich für die Stadt Hagen aus ihrer Teilnahme am Projekt „Ruhrtal“? Ist diese Beteiligung möglicherweise durch die regionale Vernetzung und das Prestige dieses interkommunalen Projektes ertragreich genug, dass hier mit vergleichsweise wenig Investition viel erreicht wird?
Nr. 61-01
FB Stadtentwicklung/-planung: 3,5 kw-Vermerke

Frage:
1. Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten befürchtet. Für welche Aufgabenbereiche wird das konkret befürchtet? 
2. In welchem Ausmaß werden sich voraussichtlich die Bearbeitungszeiten verlängern?

Nr.63-01
Stellenfortfall Bauordnungsamt

Frage:

1. Ist der vom Fachamt angeführte Anstieg bei den Bauanträgen ein temporäres Phänomen, oder rechnet man seitens der Verwaltung mit einem dauerhaften Mehraufkommen?

2. In welchem Ausmaß führt der Anstieg an Bauanträgen zu erhöhter Arbeitsbelastung?

Nr. 66-01
FB Planen und Bauen: Personaleinsparung
Frage:
1. Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten mit Außenwirkung befürchtet. Für welche Aufgabenbereiche wird das konkret befürchtet?

2. In der Stellungnahme der Verwaltung wird angegeben, dass bei Priorisierung von Großbaumaßnahmen zukünftig „andere kleinere Maßnahmen vor allem der Bezirksvertretungen“ zurückstehen müssten. Rechnet die Verwaltung damit, dass in Zukunft angesichts der bestehenden Haushaltsrestriktionen noch viele Großprojekte ihre Aufmerksamkeit beanspruchen werden?
Nr. VB5Ü-01 
Bauordnungsamt: Arbeitszeiterhöhung

Frage:


Als Auswirkung wird eine Verlängerung der Bearbeitungszeiten mit Außenwirkung befürchtet. Da dies eine durch Arbeitszeiterhöhung verursachte Stellenstreichung ist, überrascht diese Angabe: Bei allen anderen aufgrund von Arbeitszeiterhöhungen zustande kommenden Stellenstreichungen im Sparpaket sind keine Auswirkungen definiert. Das ist auch folgerichtig, da sich ja theoretisch durch die Arbeitszeiterhöhung der vorhandene Arbeitsanfall zwar auf weniger Schultern verteilt, die dafür aber pro Person mehr Arbeitszeit zur Verfügung haben. Wie kommt es, dass diese Gleichung gerade im Bauordnungsamt nicht aufgehen soll?

Nr. VB5Ü-02
Prozessoptimierung

Frage:

Ist die Prozessoptimierung mit den daran hängenden Stellenfortfällen Bestandteil des MoVe-Prozesses, oder findet dies unabhängig von einer übergeordneten Verwaltungsreformplanung statt?

Nr. VB5Ü-03
Personaleinsparung
Frage:

Bei dieser Maßnahme fehlt die Darstellung von Konsequenzen und Auswirkungen. Wir bitten, diese nachzuliefern. Wo und in welchen Ämtern sollen konkret welche Aufgaben nicht mehr oder weniger intensiv erledigt werden?

Mit freundlichen Grüßen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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